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1. Ausschnitt aus der topographischen Karte 
 

 
Topographische Karte (nicht maßstäblich, Quelle: BayernAtlas, 2021) 
 
 
2. Allgemeines 
 
Der Geltungsbereich der Änderung liegt am nördlichen Ortseingang der Gemeinde Bad 
Füssing und umfasst die Flurnummer 1083 der Gemarkung Safferstetten mit einer Fläche 
von ca. 0,25 ha.  
 
Das geplante Gebiet grenzt im Norden und Süden an das Allgemeine Wohngebiet, im 
Westen an die Pockinger Straße und im Osten an die Alte Füssinger Straße. 
 



Begründung zum Bebauungsplan und Grünordnungsplan “Alt Füssing“ , Deckblatt Nr. 21 
Gemeinde Bad Füssing                                                                                                        Seite 3 von 4 
 

 

 

 
 
3. Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung 
 
Zweck der Änderung des Bebauungsplanes ist zum einen der geänderte 
Grundstückszuschnitt/ -größe zum Urbebauungsplan und zum anderen die 
Weiterentwicklung bzw. Nachverdichtung der bereits bestehenden planungsrechtlichen 
Zulässigkeit einer Wohnbebauung.  
Die Bayerische Staatsregierung hat sich im Jahre 2003 einer nachhaltigen Entwicklung 
besonders vom sparsamen Umgang mit Grund und Boden verpflichtet. Vorrangig gilt es die 
vorhandenen Potentiale (Baulandreserven, Nachverdichtung etc.) in den Siedlungsgebieten 
zu aktivieren und flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen anzuwenden. 
Der Innenentwicklung kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Durch eine bessere Ausnutzung 
von Innenbereichspotentiale kann die Flächeninanspruchnahme im Außenbereich reduziert 
und die Folgekosten gesenkt werden. Auf Synergieeffekte von vorhandener Infrastruktur 
kann zurückgegriffen werden. Die Zufahrt erfolgt über die Alte Füssinger Straße. 
 
Das bestehende, ehemals für die Unterstellung von landwirtschaftlichen Geräten genutzte 
Gebäude soll abgerissen werden, die mittlerweile als Lager genutzte Brachfläche revitalisiert 
und mit der in der Umgebung prägenden Wohnnutzung fortgeführt werden. 
 
Um die städtebauliche Maßstäblichkeit zu wahren sollen 3 Mehrfamilienhäuser entstehen, 
die sich an der hier vorkommenden Hofbebauung orientieren und neue, attraktive, 
halböffentliche Freiräume entstehen lassen. Die Häuserflucht an der Pockinger Straße wird 
dabei fortgeführt - der Straßenraum dadurch gestärkt. 
 
Im Wesentlichen wird hierzu das Maß der baulichen Nutzung angepasst. Zusätzlich zur 
maximal zulässigen Anzahl der Geschoße wird eine maximale Wandhöhe an der Traufe und 
am First festgesetzt. Künftig soll für das südlich geplante Gebäude an der Alten Füssinger 
Straße max. 3 Vollgeschoße zugelassen werden. Die Gebäude an der Pockinger Straße und 
das nördliche Gebäude an der Alten Füssinger Straße sind mit je max. 2 Vollgeschoße 
festgesetzt.  
Die angedachte zwei- und dreigeschossige Bebauung bildet einen optisch fließenden 
Übergang zum Sondergebiet mit teils viergeschossiger Bebauung, da kein sprunghafter 
Anstieg von der Bebauung des Allgemeinen Wohngebiets zum Sondergebiet entsteht. Die im 
Westen festgesetzte zweigeschossige Bebauung führt die Häuserflucht an der Pockinger 
Straße fort und fügt sich städtebaulich in das Ortsbild am Eingang von Bad Füssing sehr gut 
ein. 
 
Die Baugrenze wird an die geplanten Gebäude angepasst ebenso die GFZ und GRZ. Künftig 
ist eine Geschoßflächenzahl von 0,9 und eine Grundflächenzahl von 0,4 zulässig. Die 
zulässige Grundflächenzahl darf gemäß § 19 BauNVO Abs. 3 durch bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, Garagen, Stellplätze und deren Zufahrten um 50% 
überschritten werden, d.h. auf max. 0,6. 
Die Grünflächenzahl (GÜZ) beträgt weiterhin gemäß derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan 
mind. 50 %., d.h. mind. 50% sind als Grünfläche zu gestalten. Die Grünflächenzahl GÜZ 
bezieht sich auf die reine Grünfläche.  
 
Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 und von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauNVO abgesehen. Der Schutz der vorhanden Tier- und 
Pflanzenwelt wurde jedoch im Vorfeld bei einem Vororttermin mit der Unteren 
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Naturschutzbehörde abgestimmt. Es wurden Vermeidungs- und Minimierungsmaßen unter § 
5 Ziffer 2 und 2.1 festgesetzt, um den Eingriff schonend für die Natur zu gestalten und 
mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. Zum Schutz nistender 
Vögel wurde für die Entfernung von Gehölzen das Zeitfenster vom 01. Oktober bis 29. 
Februar festgesetzt.  
 
Weitere Festsetzungen des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes werden mit Deckblatt 
Nr. 21 aktualisiert und angepasst. 
 
Die Festsetzungen bilden die Grundlage für die Beurteilung und Genehmigung der 
Baugesuche. 
 
 
 
4.Verfahren 
 

Die Änderung des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren gemäß 13 a BauGB 
durchgeführt. Die Voraussetzungen hierzu sind erfüllt, da durch die Nachverdichtung des 
bestehenden Allgemeinen Wohngebiets eine  Maßnahme der Innenentwicklung vorliegt. Die 
Größe der festgelegten Grundfläche ist weniger als 20.000 qm. 
 

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 und von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauNVO sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
abgesehen. 
 
Während der ersten Auslegung nach § 3 Ab. 2 BauGB bzw. Fachstellenbeteiligung nach § 4 
Abs. 2 BauGB wurden Anregungen durch die Nachbarn, der Abteilung Städtebau beim 
Landratsamt Passau sowie vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf vorgetragen. Diese 
Anregungen wurden vom Gemeinderat Bad Füssing in der Sitzung am 18.10.2021 gewürdigt 
und in die Planung aufgenommen. Auf Grund der Umplanung wurde eine erneute Auslegung 
bzw. Fachstellenbeteiligung erforderlich. 
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